
 

 

GROSSER RAT 
 

 

Sitzung vom 26.03.2024, Art. Nr. 2024-1318, romm/al 

PROTOKOLL 

(23.385-1) Steuergesetzrevision 2025; Erstes Umsetzungspaket Leitsätze; Steuerstrategie 
2022–2030; Steuergesetz (StG); Änderung; Bericht und Entwurf zur 1. Beratung; Eintreten, 
Detailberatung und Gesamtabstimmung 

 

Der Rat behandelt die regierungsrätliche Vorlage vom 29. November 2023 samt den abweichenden 
Anträgen aus der Kommission für Volkswirtschaft und Abgaben (VWA), welchen der Regierungsrat 
teilweise zustimmt. Die VWA beantragt Eintreten und Beschlussfassung gemäss ihren Anträgen.  

Eintreten 

Namens der SP-Fraktion beantragt Rolf Schmid, Frick, nicht auf die Vorlage einzutreten. Eintreten ist 
somit bestritten. 

Abstimmung 

Eintreten wird mit 93 gegen 37 Stimmen beschlossen.  

Detailberatung 

Es liegt aus der Kommission VWA ein Minderheits-Rückweisungsantrag vor. Der Regierungsrat lehnt 
diesen Antrag ab. 

Minderheits-Rückweisungsantrag mit dem Auftrag, eine neue Botschaft zu formulieren, welche: 
1. die beiden Umsetzungspakete (gemäss S.19 der Botschaft 23.385) zusammenfasst 
2. auf die Elemente "tarifliche Massnahmen Vermögenssteuer" und "Reduktion oberste Tarifstufe 

Einkommenssteuer" verzichtet." 

Der Minderheits-Rückweisungsantrag wird in der Abstimmung mit 92 gegen 38 Stimmen abgelehnt. 

Prüfungsanträge  

Steuergesetzrevision 2025; Erstes Umsetzungspaket Leitsätze Steuerstrategie 2022–2030; 
Steuergesetz (StG)  

Es liegen drei Prüfungsanträge der VWA vor, denen der Regierungsrat zustimmt. 

Prüfungsantrag 1: "Keine Staffelung: Auf die zweite Beratung ist ein Vorschlag inklusive finanzielle 
Auswirkungen zu unterbreiten, der keine Staffelung der Revision auf 2025 und 2027 vorsieht, son-
dern eine Umsetzung der gesamten Steuergesetzrevision (Leitsätze Steuerstrategie) auf den 1. Ja-
nuar 2025." 

Prüfungsantrag 2: "Keine Staffelung im Entscheid, aber in der Umsetzung: Auf die zweite Beratung 
ist ein Vorschlag zu unterbreiten, um bereits jetzt verbindliche Entscheidungen zu den Inhalten des 
zweiten Umsetzungspakets zu treffen, auch wenn die Umsetzung gestaffelt erfolgt. Ausserdem sollte 
die Möglichkeit geschaffen werden, das gesamte Paket als Ganzes zur Volksabstimmung zu brin-
gen." 
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Prüfungsantrag 3: "Transparenz Senkung der Einkommenssteuern: Auf die zweite Beratung sind die 
detaillierten finanziellen Auswirkungen der Tarifsenkung aufzuzeigen." 

Zustimmung zu den Prüfungsanträgen 1-3 

Steuergesetz (StG); Änderung 

I. 

§ 39 Abs. 5 

Hier liegt ein Prüfungsantrag der VWA vor: "Auf die zweite Beratung ist aufzuzeigen, ob (I.) eine Er-
höhung der Pauschalabzüge gesetzlich möglich ist und (II.) welche finanziellen Effekte eine Erhö-
hung der Pauschalabzüge hätte (z.B. bis 10 Jahre auf 15 % oder 20 % und über 10 Jahre auf 25 % 
oder 30 %)". Der Regierungsrat stimmt zu. 

Zustimmung 

§ 40 Abs. 1 lit. n  

In der Kommissionsfassung der Synopse wird eine fehlerhafte Darstellung des Antrags des Regie-
rungsrats festgestellt. Korrekt ist die Fassung gemäss Botschaft: 

n) die nachgewiesenen Kosten, höchstens jedoch Fr.  […] 25'000.–, für die Drittbetreuung 
jedes Kindes, welches das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat und mit der steuerpflichti-
gen Person, die für seinen Unterhalt sorgt, im gleichen Haushalt lebt, soweit diese Kosten 
in direktem kausalem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, der Ausbildung oder der 
Erwerbsunfähigkeit der steuerpflichtigen Person stehen […] 

Andy Steinacher, Schupfart, stellt den Antrag, bei § 40 Abs. 1 lit. n das geltende Recht beizubehal-
ten. 

Abstimmung 
Für geltendes Recht (gemäss Antrag Steinacher)   41 Stimmen  
Für den Entwurf des Regierungsrats     81 Stimmen 
(1 Enthaltung) 

Somit Zustimmung zum Antrag des Regierungsrats 

Es liegt ein Prüfungsantrag der VWA vor: "Auf die zweite Beratung ist eine abgestufte Höhe der Dritt-
betreuungskosten zu prüfen und es sind die finanziellen Auswirkungen darzustellen. So könnte bei-
spielsweise für die Drittbetreuung von Kindern im Vorschulalter (z.B. bis Alter 7) ein höherer Abzug 
als 25’000.- Franken gewährt werden." Der Regierungsrat stimmt zu. 

Zustimmung 

§ 40 Abs. 1 lit. p) 
Zustimmung 

§ 42 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 

Es liegt ein Minderheitsantrag der VWA vor: "1. für jedes Kind unter elterlicher Sorge bis zum vollen-
deten 14. Altersjahr Fr. […] 8'000.–". Der Regierungsrat lehnt ab. 

Stefan Huwyler, Muri, stellt den Antrag, diesen Abzug auf Fr. 9'000.– festzusetzen. 
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Gegenüberstellung 
Für die Fassung Regierungsrat/VWA (Fr. 7'700.–)   45 Stimmen 
Für die Fassung gemäss Antrag Huwyler (Fr. 9'000.–)   81 Stimmen 

Hauptabstimmung 
Für die Fassung gemäss Antrag Huwyler (Fr. 9'000.–)  75 Stimmen 
Für die Fassung Minderheit VWA (Fr. 8'000.–)    52 Stimmen 

Zudem liegt ein Prüfungsantrag der VWA vor: "Auf die zweite Beratung soll geprüft werden, ob und 
wie hoch ein einkommensunabhängiger betragsmässig fixer Abzug von der Steuerrechnung (analog 
direkte Bundessteuer) möglich ist, wenn daraus die gleichen Mindereinnahmen wie gemäss Bot-
schaft resultieren." Der Regierungsrat stimmt zu. 

Zustimmung 

§ 42 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 

Stefan Huwyler, Muri, stellt den Antrag, diesen Abzug auf Fr. 10'000.– festzusetzen. 

Abstimmung 
Für die Fassung gemäss Antrag Huwyler (Fr. 10'000.–)   80 Stimmen 
Für die Fassung RR/VWA (Fr. 9'700.–)   47 Stimmen 

§ 42 Abs. 1 lit. a Ziff. 3 

Stefan Huwyler, Muri, stellt den Antrag, diesen Abzug auf Fr. 12'000.– festzusetzen. 

Abstimmung 
Für die Fassung gemäss Antrag Huwyler (Fr. 12'000.–)   81 Stimmen 
Für die Fassung RR/VWA (Fr. 11'800.–)    46 Stimmen 

Somit Zustimmung zu § 42 Abs. 1 lit. a Ziff. 1-3 gemäss Fassung Antrag Huwyler 

§ 54 Abs. 1 lit. a-c, § 55 Abs. 1 lit. a-e, lit. f-k (aufgehoben), § 57 Abs. 4 (aufgehoben), Abs. 5 (neu), 
§ 81 Abs. 1, II. (keine Fremdänderungen), III. (keine Fremdaufhebungen), IV. 
Zustimmung 

Antrag gemäss Botschaft / Gesamtabstimmung 

Der Antrag gemäss Botschaft wird mit 88 gegen 39 Stimmen gutgeheissen. 

Beschluss 

Der Entwurf einer Änderung des Steuergesetzes (StG) wird – wie aus den Beratungen hervorgegan-
gen – in 1. Beratung zum Beschluss erhoben.  

Dr. Mirjam Kosch 
Präsidentin 

Rahel Ommerli 
Ratssekretärin 
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